
Abschrift 
2 c .37/42n 
(2 StS 44/42) 

Im Namen des Deutschen Volkes 
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r In der Strafsache gegen den Waldarbeiter und ,früheren BUrger: 

meister H G in 
geboren am zu Glashütten (Lippe), zur zeit im 
Zuchthaus Celle, . 

wegen Verbrechens eeeen.§ 4 der VO gegen Volksschädlinge in Ver- « 

bindung mit schwerer Bestechlichkeit u.a., 
hat das Reichsgericht, 2.StrafSenat, in der Sitzung 
vom 29.0ktober 1942, an der teilgenommen haben 

als Richter: v 
der senatspräsident'Vogt 
und die Reíchsger tchtsräte Dr.hhjjMann, stunpfä 
Dr.Rittweger, Dr.fiernecke, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Oberstaatsanwalt Ekel, 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: 
der Sekretär Gunzel, 

auf die Níchtigkettsbeschwerde des Oberretchsanwalts nach . 

mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 
Bus Ur teil des Sondergerichts Abt.3' für den Oberlandesgerichtsbeß 
ztrk Celle beim Landgericht in Hannover u m  7.August 1942 wird 
dahin geändert, daß der Angeklagte unter Freisprechung im übrigen' 
wegen Verbrechens gegen § 4 der VO' gegen Volksschädlinge in Ver: 
bindung mit passiver Bestechung Co .132 StGB) und wegen Mißhandlung 
seiner wehrlosen .Ehefrau Tu .223 b StGB) zum Tode und zum dauernden 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt wird. 

Von Rechts wegen 
Grunde 
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Gründe 

setzt 
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Der Angeklagte ist durch das genannte Urteil wegen Verbrechens 
gegen § 4 der VO gegen Volksschädltnge in Verbindung mit schwerer 
Bestechlichkeit rh „}32 StGB)und wegen .vor tgesetzter .üißhandlung 
einer wehrlosen Gebreehl chef nach 5' 223 b StGB zur Gesamtzucht= 
hausetrafe von 6' Jahren verurteilt worden. Die bürgerlichen Loren= 
rechte sind ihm auf die Dauer von 6 Jahren aberkannt worden. 

Der .Angeklagte war ehrenamtlicher Bürgermeister der ländlichen 
Gemeinde Síekholz; zu seinen Aufgaben gehörte auch die Ausstellung 
der Bezugscheine für åptnnstqfifwaren und Schuhe. Ja hat , wie das 
Urteil im einzelNen darlegt, in zahlreichen fallen von trauen und 
Hündchen als Gegenleistung ,für die Ausstellung von Bezugschetnen 
die Gestattung des Betschlafes gefordert. ES handelt sich um zwei 
.Frauen, deren Ehemänner' im .Felde standen, .ferner um drei polnische 
Arbeiterinnen. 

Die Mißhandlung einer Wehrlosen (§ 223 b StGB) hat darin be= 
standen, daß der Angeklagte in den letzten ,fünf Jahren seine wegen 
Geisteskrankheit wehrlose Ehefrau, die seinem Hausstand angehörte, 
durch spaße und Schläge mit einem Stock und durch iufitritte für tgee 

roh in ißha ndel z: ha ni 
Die Ntchtígkeitsbeschwerde des Oberreichsanwalts beantragt, 

den Angeklagten zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte zu verurteilen. Die Beschwerde hat Erfolg. Die NTchtíg= 
keítsbeschwerde ist auf den St rafausspruch beschränkt. ES muß des: 
halb unerörtert bleiben, ob das Sondergericht hinsichtlich der Ver= 
brechen gegen § 4 Volksschädl VO mit Hecht einen .Fcrtsetzungszusammeg 
hang angenommen hat, oder ob die Annahme einer .Fbrtsetzungstat, die 
übrigens im Urteil nicht einmal begründet ist, abzulehnen gewesen 
wäre, mit der Iblge, daß zu prüfen gewesen wäre, ob der Angeklagte 
als gefährl scher Gewohnheítsverbrecher zu betrachten ist, für den 
die erhöhte Strafe nach § l des Gesetzes der Änderung des 6trafge= 
setzbuchs vom 4.September 1941 in Betracht käme. ES ist auch nicht 
darauf einzugehen, ob etwa, worauf die Níchtigkettsbeschwerde hin= 
weist , § 1 KWVO in Betracht käme. Gegen die volle zurechnungsfähig= 
zeit des Angeklagten bestehen auch nach dem.Ergebnis der Haqptvera 
handlung vor dem Reichsgericht keine Bedenken. Der Angeklagte hat 
nach seinen Angaben seit 1915 keinen epileptischen Anfall gehabt. 
Der Strafaueapruch des Sondergeríchts kann nicht aufrechterhalten 
werden. ı 
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Das Sondergerícht hat mit Recht angenommen, daß der Angeklagte 
als Volksschädling zu bestrafen ist. es hat aber den vollen Und 
rechtsgehalt der Tat und ihre besondere Verwerfltchkeít nicht aus= 
reichend gewürdigt. 

Der Angeklagte war als Bürgermeister und in seiner Eigenschaft 
als Beauftragter für die Ausstellung von . Bezugscheinen „für lebens= 
wichtige Bedarfsgegenstände verpflichtet, die Verteilung gerecht 
vorzunehmen. Ungerechtigkeit und Willkür bei der Zuteilung von 
Mangelwaren ist besonders geeignet, das Vertrauen ' des Volkes in die 
Staatsführung zu erschüttern. Der Angeklagte hat nicht nur seine 
Stellung und die ZwaNgslage der Frauen dazu ausgenutzt, sich.unter 
schwerer Verletzung seiner flicht persönliche Vorteile zu ver- 
schqfifen, er hat darüber hinaus die .Vorteile zum Teil von Ehefrauen 
an der .Front stehender deutscher Soldaten gefordert und erlangt. 
Besonders verwerfe ich war auch die Art seines Vorgehens. Er hat 
sich nicht gescheut, selbst eine MUtter von sechs Kindern „für seine 
verbrecherischen Pläne auszunützen. Er hat im Zusammenhang damit 
in unuerantwor thatcher Weise und qfifensichtlich ohne jeden Anhalt 
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die eheliche Treue eines Frontsoldaten der Ehefrau gegenüber in 
Zweifel gezogen und es zum EhebrUch mit den beiden Kriegers rauen 
kommen lassen. .Er hat dieses Ziel durch die gewissenlose AusnUtzung 
der Schutzlosigkeit der beiden Frauen infolge der Abwesenheit 
ihrer Männer erreicht. 

Der Angeklagte hat ferner kein Bedenken getragen, in Ver= 
folgung seiner eigensüchtigen Ziele, polnischen Arbeiterinnen, 
auf Yolksfremden, auf Kosten der deutschen Bevölkerung Kleidung und 
Schuhe in einem Ausmaße zuzuteilen, das nicht gerechtfertigt war, 
Das Treiben des Angeklagten ist in der kleinen Gemeinde bekannt 
geworden und hat großes Ãrgernts gegeben. 

Die Persönl íchkett des Angeklagten wird noch besonders ge= 
kennzeichnet durch eetn im Urteil im einzelnen dargelegtes Ver- 
halten gegen seine geisteskranke und wehrlose Ehefrau. Das Sünder: 
gericht hat mit der Kennzeichnung des Angeklagten als „abscheu= 
lichter Rohling" das Richtige getrqfifen. Dieses Verhalten des Ange= 
klagten im Zusammenhalt mit der Handlungsweise, die das Sender: 
Gericht als Verbrechen gegen § 4 der VolksschädlVO gewürdigt hat, 
rechtfertigt den Antrag des Oberretchsanwalts, den .Angeklagten 
.dauernd aus der` Volksgemeinschaft auszuschließen. Für Leute einer 
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solchen Gesinnung und verbrecher ischen Betät igung kann nach dem 

W i l l e n  des Gesetzes nur d i e  Todesstrafe e i n e  gerechte Sahne se in.  
Bei  d i e s e r  Sachlage braucht n ich t  mehr darauf eingegangen 

zu werden, ob b e i  der llifihandlung nach § 22jb StGB e i n  besonders 

schwerer Fall i n  Betracht kam, der  nach § 22.5b Abs.2 StGB m i t  

Zuchthaus zu bestrafen gewesen wäre. 
D i e  Kosten f a l l e n  dem Angeklagten zur Last. 

geh. : Hoff na on Stumpf Von t 
Rí t tweger wernecke 

ı 

1 
I I  

I 


